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Absetzen kannst du als Werbungskosten zunächst mal alles, was du für die Schule anschaffst.
Einelanschaffungen über einem bestimmten Betrag allerdings nur über mehrere Jahre (zB PC's).
Zusätzlich kannst du 20 % deiner Telefon- und Internetkosten als dienstlich ansetzen und
geltend machen.
Als Fahrtkosten kannst du meines Wissens die tatsächlich gefahrenen Wege angeben (soweit
du dafür keine Reisekostenerstattung bekommst). Ich würde da erst mal großzügig abschätzen,
keiner erwartet, dass du ein Fahrtenbuch führst. Plausibel sind in meinen Augen 5 Fahrten pro
Woche zur Schule und 2-3 zum Seminar (ich würde auch jeweils von meinem Wohnort aus
rechnen). Abgesetzt werden kann die einfache Strecke. Du musst übrigens auch nicht den
kürzesten Weg nehmen, wenn du dadurch Zeit sparst, kannst du durchaus kleine Umwege
fahren (also etwa 15 km über die Autobahn statt 7 km durch die Innenstadt). Weiterhin kannst
du Vorsorgekosten (zB Krankenkasse) geltend machen.
Grundsätzlich gilt: Was akzeptiert wird, hängt in der Praxis auch vom Sachbearbeiter ab. Ich
würde immer erst mal alles angeben, was mir als dienstlich bedingte Ausgaben einfällt,
schlimmstenfalls werden einige Sachen halt gestrichen.
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